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Waffen und Munition - Verlangerung der Erlaubnis
zur Mitnahme beantragen

Wenn |hre Erlaubnis, Waffen oder Munition voribergehend aus Deutschland ins Ausland
mitnehmen, voribergehend nach Deutschland mitnehmen oder durch Deutschland
mitzunehmen, nicht mehr gultig ist, missen Sie sie verlangern lassen.

Basisinformationen

Wenn |hre Erlaubnis, Waffen oder Munition voribergehend aus Deutschland ins Ausland
mitnehmen, voribergehend nach Deutschland mitnehmen oder durch Deutschland
mitnehmen zu wollen, nicht mehr gultig ist, missen Sie sie verlangern lassen. Sie kbnnen
Ihre Erlaubnis mehrfach jeweils um 1 Jahr verlangern lassen.

Um Waffen nach Deutschland mitnehmen zu dirfen, missen Sie Ihr Bedurfnis, Ihre
waffenrechtliche Zuverlassigkeit, lhre personliche Eignung und Sachkunde nachweisen.
Wenn Sie Burgerin/Birger eines EU-Mitgliedstaats sowie der Schweiz, Liechtensteins,
Norwegens und Islands sind, reicht als Nachweis der Européaische Feuerwaffenpass. Als
Blrgerin/Burger aus einem Drittstaat konnen Sie die Nachweise durch aussagekratftige
amtliche Dokumente Ihres Heimatlandes mit deutscher Ubersetzung erbringen. Kénnen
Sie als Burgerin/Burger aus einem Drittstaat bei der Antragstellung keine Angaben zu
Walffen und Munition machen, missen Sie dies spatestens bei der Einreise nachholen.

Sie mussen immer den Grund angeben, warum Sie Waffen und Munition nach
Deutschland vortibergehend mitnehmen wollen, zum Beispiel eine Einladung zur Jagd, zu
einem SchielR3sportwettkampf oder zu einer Brauchtumsveranstaltung.

Stellen Sie den Antrag beispielsweise flr eine Schiel3sportmannschaft, konnen Sie die
Namen aller Teilnehmenden auf einem gesonderten Blatt angeben und dem Antrag
beilegen. Die Erlaubnis wird dann fur alle Antragstellenden zusammen erteilt.

Keine Erlaubnis benétigen Sie, wenn Sie aus einem EU-Mitgliedstaat sowie aus der
Schweiz, Liechtenstein und Island

o als Jager bis zu 3 Langwaffen und die dazugehérige Munition,
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o als Sportschiitze bis zu 6 Schusswaffen und die dazugehérige Munition sowie
o als Brauchtumsschiitze bis zu 3 Einzellader oder Repetierlangwaffen und die
dazugehdrige Munition

nach Deutschland mitnehmen wollen. In Ihren Europaischen Feuerwaffenpass missen
jedoch die Waffen eingetragen sein, die Sie mitnehmen. Als Blrgerin/Blrger eines
Drittstaats missen Sie in diesen Fallen nicht Ihre Volljahrigkeit und Sachkunde
nachweisen.

Keinen Europaischen Feuerwaffenpass bendtigen Sie, wenn Sie als Sportschiitze oder
Brauchtumsschiitze bestimmte Waffen von Osterreich nach Bayern oder umgekehrt
mitnehmen wollen.

Sie brauchen auch keine Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen und Munition nach
Deutschland, wenn Sie

o Waffen und Munition mitnehmen, fir die Sie die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz
haben (Waffenbesitzkarte — WBK),

o Signalwaffen und die dazugehdérige Munition aus Grinden der Sicherheit an Bord von
Schiffen mitfuhren oder

o Waffen und Munition an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs mitflihren, die in
Deutschland standig unter Verschluss gehalten werden. Diese Waffen und Munition
mussen unverziglich der zustandigen Behdrde gemeldet werden und sind spatestens
innerhalb eines Monats aus Deutschland wieder auszufihren.

Wenn Sie Waffen und Munition aus Deutschland in einen EU-Mitgliedstaat, die Schweiz,
nach Liechtenstein, Norwegen oder Island mitnehmen wollen, benétigen Sie

o die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition (Waffenbesitzkarte —
WBK),

o einen Europaischen Feuerwaffenpass, in den die Waffen eingetragen sind, die Sie
mitnehmen wollen
sowie

o die Zustimmung des Staates, in den Sie die Waffen und Munition mithehmen wollen
beziehungsweise der glaubhafte Nachweis, dass keine Genehmigung erforderlich ist.

Zudem mussen Sie den sicheren Transport der Waffen und Munition gewéhrleisten.
Hierflr kdnnen Sie auch eine Spedition beauftragen. Sie sollten sich vor der Mithahme
uber die Bedingungen des Staates informieren, unter denen die Mithnahme erlaubt oder
auch nicht erlaubt ist.

Voraussetzungen

Wenn Ihre Erlaubnis, Waffen und Munition nach Deutschland mitzunehmen, verlangern
lassen wollen, missen Sie folgende Voraussetzungen erfillen:

o Sie mussen das Bedirfnis nachweisen, warum Sie Waffen und Munition mitnehmen
wollen.
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o Sie mussen volljahrig sein.

o Sie mussen waffenrechtlich zuverlassig sein. Das bedeutet, mdgliche Verurteilungen
mussen langer als 10 Jahre und Mitgliedschaften in in Deutschland verbotenen
Organisation langer als 5 Jahre her sein.

> Sie mussen personlich geeignet sein. Das bedeutet, Sie missen geschéaftsfahig sein,
Sie durfen nicht alkoholabhéngig oder debil sein.

o Sie mussen Uber ausreichend Sachkunde verfligen, mit Waffen und Munition
umzugehen.

Ablauf

Sie mussen die Verlangerung der Erlaubnis zur Mithahme von Schusswaffen oder
Munition bei der zustadndigen Waffenbehorde beantragen. Reichen Sie den Antrag
zusammen mit den erforderlichen Unterlagen ein.

Die Waffenbehorde erteilt Ihnen die Erlaubnis, wenn Sie die erforderlichen
Voraussetzungen erfullen.#

Online Beantragung

o Nutzen Sie den Online-Dienst. Den Link finden Sie unter ,Weitere Informationen” —
Online Service*.

o Der Onlinedienst fuhrt Sie Schritt fur Schritt durch den Antrag.

o Die bendétigten Unterlagen kdnnen Sie im Online-Dienst direkt hinterlegen.

o Wenn Sie die vollstandigen Online-Funktionen des Dienstes nutzen mdchten, missen
Sie sich mit Inrem Bund-ID Nutzerkonto anmelden.

o Sollten Sie noch kein Nutzerkonto haben, konnen Sie sich auf der Anmeldeseite
registrieren.

o Ohne die Anmeldung mit der Bund-ID ist fir die weitere Bearbeitung des Antrags ein
personlicher Termin in der Waffenbehérde zur Prufung Ihrer personlichen Daten nétig.

> Nach der Prifung des Antrags bekommen Sie die waffenrechtliche Erlaubnis und die
Rechnung per Post zugeschickt.

Beantragung in Papierform

o Den Antrag zum Ausdrucken kénnen Sie per E- Mail unter
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de anfordern oder erhalten Sie vor Ort bei der
zustandigen Stelle in Papierform.

o Fdllen Sie den Antrag aus.

o Die erforderlichen Unterlagen fugen Sie in Kopie dem Antrag hinzu.

o Senden Sie alles per Post zu oder geben Sie die Unterlagen vor Ort nach vorheriger
Terminabsprache ab. Der ausgeftllte Antrag sollte bei der zustandigen Stelle
abgegeben werden.

> Sie erhalten den Bescheid per Post.

Benoétigte Unterlagen

o Personalausweis oder Reisepass (Kopie)
o bisherige Mitnahmeerlaubnis
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> bei Mithahme nach Deutschland aus EU-Mitgliedstaat, aus der Schweiz, aus
Liechtenstein oder aus Island
= Europdischer Feuerwaffenpass (Kopie)
> bei Mitnahme nach Deutschland aus einem Drittstaat
= amtliche Dokumente mit deutscher Ubersetzung zum Nachweis der Bediirfnisse,
der Zuverlassigkeit, der personlichen Eignung, der Sachkunde
> bei Mithahme aus Deutschland in einen EU-Mitgliedstaat, in die Schweiz, nach
Liechtenstein oder nach Island
= Europaischer Feuerwaffenpass (Kopie)
o Waffenbesitzkarte (WBK) (Kopie)
o Zustimmung des Staates (wenn erforderlich) beziehungsweise der Nachweis, dass
keine Zustimmung erforderlich ist

Zustandige Stellen

- Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdangelegenheiten

= (0421) 361 2144

= (0421) 361-10035

Stresemannstralde 48, 28207 Bremen
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Online Services

o Waffen und Munition - Verlangerung der Erlaubnis zur Mithahme beantragen

Gebiihren | Kosten

Die Gebuhren konnen unterschiedlich sein und sind von verschiedenen Faktoren
abhéangig. Weitere Informationen zu Gebuhren finden Sie in der Kostenverordnung fur die
innere Verwaltung. Den Link dorthin finden Sie unter "Rechtsgrundlagen” -
"Kostenverordnung fur die innere Verwaltung (InKostV)".

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 \WWochen bis 8 Wochen
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https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-1-ordnungsangelegenheiten/ordnungsamt-referat-11-waffen-und-jagdangelegenheiten-10447
mailto:waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.inneres.bremen.de/29510#ewaffe-mitnahme-verlaengerung

Rechtsgrundlagen

o 8 32 Waffengesetz (WaffG)
o 8 30 Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)
o Kostenverordnung fur die innere Verwaltung (InKostV)

Aktualisiert am 07.10.2025

Seite 5von 5


https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/__30.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-fuer-die-innere-verwaltung-inkostv-vom-20-august-2002-190932?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d

	 Waffen und Munition - Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	 Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdangelegenheiten 

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen


